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Vereinbarung nach § 125 SGB IX 
i. V. m. dem Rahmenvertrag nach § 131 Abs. 1 SGB IX für den Freistaat Sachsen vom 05.08.2019 


Zwischen dem Träger des Leistungsangebotes	xxx


und dem Träger der Eingliederungshilfe		Kommunaler Sozialverband Sachsen
		Humboldtstraße 18
		04105 Leipzig


werden für den Zeitraum vom xxx bis xxx nachfolgende Vereinbarungen für die Angebote
Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder in Form von qualifizierter Elternassistenz (Begleitete Elternschaft) im Sinne von § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 SGB IX
geschlossen.

Vorbemerkungen
Die Stärkung selbstbestimmter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen gewinnt in unserer Gesellschaft zunehmend an Bedeutung. Dies gilt auch für Menschen mit Behinderungen in ihrer Funktion als Eltern.
Unter Achtung des Artikels 6 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, der Artikel 5 und 9 der UN-Kinderrechtskonvention sowie des Artikels 23 der UN-Behindertenrechtskonvention haben auch (werdende) Eltern mit Behinderungen ein Recht auf selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, auf Reproduktion sowie auf möglichst selbstbestimmte Versorgung und Erziehung ihrer Kinder. Die staatliche Gemeinschaft ist dabei verpflichtet, die Menschen mit Behinderungen in angemessener Weise bei der Wahrnehmung ihrer elterlichen Verantwortung zu unterstützen. Hierbei obliegt es den Betroffenen selbst zu entscheiden, in welcher Wohnform sie leben wollen, sofern das Wohl des Kindes dem nicht entgegensteht.
Ein Baustein ist dafür die weitere besondere Wohnform (wbW; ehemals ambulant betreutes Wohnen) für Menschen mit Behinderungen. Es ermöglicht den hilfebedürftigen Menschen (Eltern), in der eigenen Wohnung zu wohnen und dort eine individuelle und bedarfsgerechte Unterstützung zu erhalten. Dies erlaubt ein höheres Maß an Selbstbestimmung und eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zur Wahrnehmung und Sicherung des Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft haben Menschen mit Behinderungen eine Vielzahl an Leistungsansprüchen gegenüber den Sozialleistungsträgern.
Zur Wahrnehmung und Sicherung des Rechts auf selbstbestimmte Elternschaft haben Menschen mit Behinderungen eine Vielzahl an Leistungsansprüchen gegenüber den Sozialleistungsträgern. Um die Familien bei der Koordination der beiden Leistungssysteme der Eingliederungs-, sowie Kinder- und Jugendhilfe zu entlasten, wurde ein Modellprojekt für die Stadt Leipzig zwischen dem Amt für Jugend und Familie und dem Sozialamt der Stadt Leipzig, sowie dem Kommunalen Sozialverband Sachsen vereinbart, durch welches die Hilfeleistungen einheitlich von einem Leistungserbringer erbracht und von den jeweiligen Kostenträgern refinanziert werden sollen.
Die gegenständlichen Vereinbarungen nach § 125 SGB IX greifen den Leistungsanspruch der in einem wbW lebenden (werdenden) Mütter/Väter mit Behinderungen gegenüber dem Träger der Eingliederungshilfe mit dem Ziel auf, den Betroffenen das Wohnen in der eigenen Häuslichkeit zu ermöglichen, den Umgang mit dem Kind zu erlernen, langfristig zu verstetigen (Assistenz i. S. d. § 78 Abs. 1, 3 SGB IX) und die Familie möglichst unabhängig von Einfluss und Unterstützung Dritter zu machen. Aufgrund der Vielzahl an Schnittstellen bzw. Schnittmengen der Leistungen nach dem SGB VIII und dem SGB IX für diese Zielgruppe ist eine exakte Zuordnung zum jeweiligen Sozialleistungsträger nicht möglich. Deshalb wird die hier vereinbarte Leistung eng mit Leistungen nach dem SGB VIII verzahnt. Sie versteht sich insofern als eine sich mit SGB VIII-Leistungen ergänzende Leistung. 

1. Leistungsvereinbarung
für die Zielgruppe: 
Volljährige (werdende) Mütter und/oder Väter mit einer wesentlichen Behinderung im Sinne des § 99 SGB IX, die vorübergehend oder auf Dauer zur selbständigen Lebensführung und/oder Versorgung des minderjährigen Kindes Unterstützung bedürfen.

1.1 Grundsätze der Leistungserbringung
Grundlagen dieser Leistungsvereinbarung hinsichtlich Art, Ziel, Umfang und Qualität der Leistungen sowie der betriebsnotwendigen Anlagen, der Qualifikation des Personals, der personellen und sächlichen Ausstattung bilden: 
· der o. g. Rahmenvertrag (in der jeweils geltenden Fassung) und die darauf beruhende Beschlusslage der Kommission nach Teil C des Rahmenvertrags
· die Konzeption und Leistungsbeschreibung des Leistungserbringers vom xxx.
· das Leistungs- und Strukturmerkmal „Weitere Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderungen – Leistungen an Mütter und Väter mit Behinderungen bei der Versorgung und Betreuung Ihrer Kinder“ 
· das Rahmenkonzept zur ganzheitlichen Unterstützung von Eltern mit Behinderungen zwischen dem Amt für Jugend und Familie, sowie dem Sozialamt der Stadt Leipzig und dem Kommunalen Sozialverband Sachsen 

1.2 Leistungsinhalte (nicht abschließend):
Zielstellungen
Befähigung und Stärkung der Eltern bei Wahrnehmung der Elternrolle durch Anleitung, Beratung und Übungen, insbesondere
· Erhalten und Unterstützen der Eltern-Kind-Beziehung
· Stärken der Eltern in ihrer Alltagskompetenz und bei der Wahrnehmung der Elternrolle, d.h. Eltern werden angeleitet, die Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren
· Fördern der selbstständigen Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
· Anleiten und Befähigen bei der Gesundheitsfürsorge für das Kind
· Unterstützen der altersgerechten, individuellen und sozialen Entwicklung des Kindes bzw. der Kinder durch Krisen- und Konfliktprävention
· Hilfe zur Selbsthilfe

Art und Inhalt der Leistungen
Qualifizierte Elternassistenz wird in der Regel zusammen mit anderen Leistungen erbracht, oftmals trifft sie mit Leistungen nach dem SGB VIII zusammen. Die Eingliederungshilfe hat hierbei die Aufgabe, die Ausübung der Elternrolle zu unterstützen, sofern die Aufgabe durch eine Behinderung erschwert wird. Das Verhältnis der Assistenzleistungen für die Eltern zu den Hilfen zur Erziehung muss in der Teilhabe- bzw. Gesamtplankonferenz koordiniert und abgestimmt werden (vgl. § 119 Abs. 4 SGB IX).
· Leistungen zur Befähigung der selbstbestimmten und eigenständigen Alltagsbewältigung in der Rolle als Eltern zu folgenden Themenbereichen: Versorgung; Ernährung; gesundheitliche Versorgung; Beratung zu materiellen Grundlagen; Umgang mit Behörden/Ämtern/Ärzten; Strukturierung des Tagesablaufs mit Kind
· Leistungen zur Befähigung der leistungsberechtigten Person bei der Gewährleistung einer altersgemäßen Entwicklung des/der Kinder und ihrer Beziehungen zueinander
· Hilfe zur Selbsthilfe durch ressourcenorientierte Förderung und Stärkung des Selbsthilfepotentials des leistungsberechtigten Elternteils 
· Anleitung und Unterstützung bei der Nutzung von Ressourcen im Umfeld, insbesondere: Aktivierung familiärer Ressourcen (z.B. Großeltern); Kontakt zu anderen Eltern und/oder Freundschaften und Partnerschaften aufbauen und pflegen; bei der Nutzung von Angeboten im Sozialraum
· Vermittlung von Kompetenzen zum Verhalten in besonderen Situationen oder Krisensituationen
· Unterstützung bei der Klärung von Fragen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.B. in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber)
· Mitwirkung am Gesamtplanverfahren gemäß §§ 117 ff. SGB IX unter Verantwortung des Leistungsträgers
· Aufstellung und Fortschreibung des individuellen Sozial- und Entwicklungsberichts

Umfang der Leistungen
Art, Inhalt, Umfang und Dauer der Leistungen werden unter Berücksichtigung der Inhalte des individuellen Gesamt- bzw. Teilhabeplans nach § 121 bzw. 19 SGB IX erbracht.

Strukturqualität
· kontinuierliche Beschäftigung von Fachkräften/Mitarbeitenden (möglichst geringe Personalfluktuation) 
· fachlich qualifizierte Anleitung und Begleitung der MitarbeiterInnen
· Fort- und Weiterbildung
· Externe/ interne Supervision
· Durchführung von Dienstberatungen
· Vorhandensein einer Regelung für den Umgang mit kurzfristigen und langfristigen Personalausfällen sowie einer Regelung für die Fallübergabe bei Personalwechseln

Prozessqualität
· Aufnahme des individuellen Bedarfs und der daraus resultierenden Leistungsplanung 
· Zielvereinbarungen mit konkreten Inhalten 
· Einbeziehung der leistungsberechtigten Person, der Angehörigen, Vertrauten und/oder rechtlicher Betreuer bei der Auswahl von Maßnahmen und Verfahren
· bedarfsorientierte Hilfeleistung
· Berücksichtigung und Umsetzung der Teilhabeziele des Gesamt- und Teilhabeplans
· Kooperation mit den zuständigen Akteuren im Hilfeprozess, insbesondere dem öffentlichen Träger und den Personensorgeberechtigten
· laufende Dokumentation der Hilfeerbringung und fristgerechte Erstellung von Berichten entsprechend der Vorgaben des Leistungsträgers (z.B. Sozial- und Entwicklungsbericht)
· nachvollziehbare Dokumentation von Entscheidungen im Hilfeverlauf
· regelmäßige Fall- bzw. Fachteamberatungen
· Kooperation mit Folgeakteuren, Begleitung des Übergangs
· Zusammenfassende Auswertung und Reflexion der Hilfe entsprechend dem zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer vereinbarten Verfahren

Ergebnisqualität
· Maßnahmen des Leistungserbringers zur Überprüfung der Qualitätsentwicklung (Selbst- und Fremdevaluation, Erstellung von Qualitätsentwicklungsberichten, Teilnahme an Qualitätsdialogen und Umsetzung der daraus hervorgegangenen Festlegungen)
· Bedarfs- und zielorientierte Weiterentwicklung der Leistungsbeschreibung
· Umsetzung des Grundgedankens des SGB IX (Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft)
· Sozialraumorientierung, Einbindung in die Versorgungsstrukturen im Sozialraum
· Kooperation mit anderen Leistungserbringern
· Erreichung der individuellen Teilhabeziele
· gelingende Interaktion zwischen dem Leistungserbringer, dem Leistungsberechtigten und seinem Kind/ seinen Kindern
· höchstmögliche Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen entsprechend der Teilhabeeinschränkung

1.3 Leistungsumfang
Der Träger verpflichtet sich, im Rahmen des hiermit geschlossenen Leistungsangebotes bis zu xx Leistungsberechtigte, die dem o. g. Personenkreis zuzurechnen sind, zu betreuen. 
Der Leistungsumfang im Rahmen der begleiteten Elternschaft bemisst sich nach der Hilfebedarfsermittlung des KSV Sachsen. 
Mit den vorliegend vereinbarten Leistungen sind alle individuellen Hilfebedarfe der zur Zielgruppe gehörenden Leistungsberechtigten abschließend erfasst. 
Diese Leistungsvereinbarung gilt für den Zeitraum des Rahmenkonzeptes ganzheitliche Unterstützung für Eltern mit Behinderungen zwischen dem Amt für Jugend und Familie, sowie dem Sozialamt der Stadt Leipzig mit dem KSV Sachsen bis einschließlich 30.11.2027 und kann ggf. bei dauerhafter Implementierung des Modellprojektes darüber hinaus verlängert werden. 


2. Vergütungsvereinbarung
Vergütung Fachleistungsstunde begleitete Elternschaft:

Für den Zeitraum 01.01.2026 bis 31.12.2026: xx €

Für den Zeitraum 01.01.2027 bis 30.11.2027: xx €


3. Qualität und Wirksamkeit der Leistungen
Es gelten die rahmenvertraglich vereinbarten Grundsätze und entsprechenden Beschlüsse der Kommission nach Teil C des Rahmenvertrags.

4. Sonstiges 
Diese Vereinbarung gilt - hinsichtlich Ziffer 1 bis 3 - für den örtlichen Eingliederungshilfeträger, sofern dieser keine anderweitigen Regelungen getroffen hat. 

xx.xx.2025


xx	Mittag
Geschäftsführung	Fachbereichsleiterin
xxx	Kommunaler Sozialverband Sachsen



